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Beschlussvorlage
 
Vorlage: BV/0671/2025 Datum: 14.11.2025

Dezernat 4

Verfasser: 62-Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement Az.: 62.AKStr-2024-I

Betreff:

Umbenennung eines Teilbereichs der Weißer Gasse in Heinz-Kahn-Platz

Gremienweg:
12.12.2025 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

01.12.2025 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Beschlussentwurf:
Der Stadtrat beschließt für den in der Anlage blau kreuzschraffiert markierten Bereich die Aufhebung
der Straßenbezeichnung Weißer Gasse und die Neubenennung nach Heinz Kahn mit Heinz-Kahn-
Platz.
 
 
Begründung:

Mit Antrag vom 01.09.2023 (AT/0122/2023) wurde aus der Politik der Vorschlag zur
Straßenbenennung gestellt. Weiterhin soll sichergestellt werden, dass die Postadresse der Neuen
Synagoge und des Gemeindezentrums auf ‚Dr. Heinz Kahn Platz 1‘ lautet.

 
Derzeit befindet sich der Bauantrag zur neuen Synagoge in der verwaltungsinternen Bearbeitung.
Hierzu ist zwingend die Vergabe einer Adresse erforderlich. Nach dem derzeitigen Stand bekäme die
Synagoge die Adresse "Weißer Gasse 8", da der Haupteingang vom oberen Zweig der Weißer Gasse
erfolgt (vgl. Baukonzept der Synagoge in der Anlage-rotes Dreieck). 
 
Eine Umbenennung, wie im v.g. Antrag beantragt, aller Straßen, die den Bauplatz der zukünftigen

Synagoge umfassen, in „Heinz-Kahn-Platz“ kann aus hiesiger Sicht nicht gefolgt werden. Der
südliche Teil der Weißer Gasse, entlang der Grünfläche, ist bebaut und stellt aus Sicht der
Gestaltungsidee die Rückansicht des Synagogengeländes mit einer Mauer dar. Eine Umbenennung
ist vor dem Recht der Anwohner auf eine fehlerfreie Ermessensausübung nur schwer zu begründen.

Dem v.g. Antrag kann in geringer Änderung gefolgt werden, wenn die Umbenennung des nördlichen

Teils der Weißer Gasse, beginnend ab der Hausnummer 19 bis zum Ende der Weißer Gasse erfolgt.
Eine Einbeziehung der Fischelstraße ist auch wegen der v.g. Argumente (Adressvergabe Haus Nr.
38) sowie ebenso Seitenansicht des Synagogengeländes mit einer Mauer nicht angemessen. 

 
Aus diesem Grund hat der Arbeitskreis Straßenbenennung in seiner Sitzung vom 20.02.2024, Top 2,
BV/0078/2024, die Benennung nur auf den in der Anlage blau kreuzschraffiert markierten Bereich
beschlossen. 
 
Nach dem vom Stadtvorstand beschlossenen Regelwerk für die Verwaltung zur Benennung von
Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Koblenz soll nach Nr. 2.3 der Straßenname grundsätzlich

nur aus Vor- (Rufname) und Familienname bestehen. Titel, akademische Grade und andere
Namenszusätze sollen nicht verwendet werden. Sie können, wenn diese im Zusammenhang mit der
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durch die Benennung stehende Ehrung stehen, verwendet werden. Dies wird hier nicht gesehen, da
es um die Person von Heinz Kahn als langjähriger Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde geht
und nicht um sein Wirken als Arzt.
 
Anlage/n:
Karte mit der Abgrenzung des Benennungsbereichs
 
Finanzielle Auswirkungen:
Keine
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Keine
 
Historie:
Arbeitskreis Straßenbenennung 20.02.2024; Top 2; BV/0078/2024

 
 




